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Gesezgebung.
Grosser Rath, 7. August.

(Fortsetzung.)
(Beschluß des Gutachtens wegen Amnestie der '

Deserteurs.

In Erwägung, daß in dieser Nüksicht durch Be-
gnadigung das Wohl des Ganzen besser als durch
strenge Ausübung der Strafe beförderet wird wann
dieselbe unter solchen Bedingnißen ertheilt wird,
daß die Begnadigten dem Vaterland sich nnzlich ma-
chen, und die Unwürdigen davon ausgeschlossen wer-
den können

hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
1. Es wird hicmit den Deserteurs, welche von

den Halbbrigaden der Anpiliartruppcn oder von den
andern im Sold der Republik gestandncn Corps in
das Innere hinter die Linie, an welche sie gestellt
waren, sich zurükgezogen haben, eine Amnestie un-
ter der Bedingniß gestattet, daß

2. Sie sich inner der durch das Vollz. Dir.
zu bestimmenden Zeit wider zu ihren Corps zurük-
begeben.

3. Von dieser Amnestie bleiben diejenigen ausge-
schlössen, welche sich irgend einer Insubordination
ober eines andern den Militargesetzen unterworfe-
nen Verbrechens schuldig gemackt haben, und da-
her mit den auf solche Verbrechen bestimmten Ctra-
sen zu belegen sind.

Pellegrini wünscht, daß der erste Erwägungs-
gründ weggestrichen werde, denn er kann nicht als
allgemeiner Grundsatz aufgestellt werden, weil sonst
dadurch diejenigen Vergehen unbestraft bleiben,
welche von einer großen Anzahl von Bürgern be-
gangen wurden; man soll in diesem Fall die An-
sichrer zum Schrecken der übrigen strafen.

Escher stimmt Pellegrini bei, und wünscht über-
Haupt Vereinfachung oder gar ganzliche Wegstrei-
?ung der Erwagungsgründe, welche wirklich an
sich w.bjr unrichtig sind, denn wir wollen darum
-Amnestie ercheilen, weil die Ausrc'ssurg Hauptfach-lich durch den Mangel und die gänzliche Besorgn-
gcherrscht^habn/î àrde, welche bei unsrer Armee

An verwerth glaubt, da die BegnadigungenAusnahmen vom Sesez sind, so müssen dem Volk
durchaus die Grunde dieser Begnadigung als Er-
wagungsgrunde des Gesetzes ange-Ägt werdest;

wobt 55 Deutliche Grund der Amuessc besteht doch
nobnü-st'!^'^ - "'H- eine so große Anzahl von
!en wüß n

Bürger» mit dem Tode bestraft wer-

55

Nüce stimmt ganz Eschern und Pellegrini bei,
indem er die Erwagungsgründe unrichtig und nach-
theilig findet. Schlu m pf folgt.

H üb er ist gleicher Meinung indem besonders
die Entblößung von allen Kriegs - und Lebensbe-
dürfnißen, die bei der Armee herrschten, au der
Desertion schuld waren. Die Erwagungsgründe
werden an die Commission zurükgewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

1.

Ueber eine Meinung, die der V. Usteri tm
Senat in der Sitzung vom l. August vor-
getragen.

Im Namen der helv. einen und untheilbaren
Republik.

Beschluß.'
Das Voll;. Direktorium, nach Ansicht des Z->.

Stüks vsm neuen helv.Tagblatte, in welchem folgende
Worte, die dem B. Usteri Mitglied des Senates
zugeeignet werden, enthalten sind, nämlich : „ Welch
z, ein Unglükschwangerer Genius schwebt denn im-

„ wer und immer fort über unsrer Republik, wel-

» cher Genius der Finsterniß läßt unser Dir ktorium
z, sich für die ersten Interessen des Vaterlandes

„ nur solcher Leute bedienen, die sich durch Im-
„ Moralität oder durch Verkehrtheit auszest um ^

In Erwägung, daß wenn es dem Direktorium
bei seinem Bewußtseyn, das es bei all seinen Ar-
besten hat, und seiner Hingebung füe die gute
Sache geziemt, die Anschuldigungen, die nur gegen
dasselbe gerichtet sind, mit völliger Gleichgültigkeit
und einem tiefe» Stillschweigen zu überg-heu; baß
es dann dieses Stillschweige» nicht beobachten kann,
wenn jene Anschuldigungen gegen die Gesamtheit
von Bürgern gerichtec sind, welchen das.Dirckco-
rium sein Zutrauen geschenkt, ftye es für Amts-
stellen oderssür Auftrage in bestimmten Zeiten.

In Erwägung, daß in der oben angezogenen
Stelle keine Anzeige, von irgend einer Thatsache
beigefügt ist, wodurch jene Beschuldigungen wichtig

H und schwer au und für sich selbst, und wegen der
° Anzahl von Bürgern, die in denselben begrsse»

sind, unterstüzt würden,

beschließt:
1. Der Justiz - vnd Polizeyministzr sey beànft

tragt, den Herausgebern des neuen helvetischen Tag-
blattes zu eröffne», daß das Direktorium von ist:



if6
neu verlang, dieselbe öffentlich zu wicderrufen,
oder die Thatsachen anzuzeigen, worauf sich die

Behauptung des B. Ustcri gründet.
2. Ueber die Vollziehung dieses Beschlusses wird

der Justiz 5 und Polizcyininister dem Direktorium
Bericht erstatten.

Also geschehen, Bern den y. Aug. I799-
Der Präsident des Vollz. Direkt.

L a h a r p e.

Im Namen des Direk. der Gen. Cekr.
Mousson.

Dem Original gleichlautend,
Der Minister der Justiz und Polizey,

F. B. Meyer.
Im Nam. des Just, und Pol. Min. d. Secret.

Ze er led er.

2.

Der Minister der Justiz und Polizei der einen

und untheilbaren helvetischen Republik an
die BB. Usteri und Escher, Herans-
qcber des helvetischen Tagbiatts und Volks-
Repräsentanten.

Bern, den il. Aug. i?99.
Bürger!

Aus beigeschlossener Abschrift des gestrigen Di-
rektorialbcschlaffes werden Sie, BB. Repräsentanz

ten, ersehen, daß ich den Auftrag erhalten habe,
Ihnen das Verlangen des Vollzithungsdirektoriums
zu eröffnen, die in dem No. g° des neuen helveti-
schcn Tagblaties stehenden, dem B. Usteri, Mit-
gliede des Senats, zugeeigneten Worte, welche sich

auf die Moralist der von dem Vollziehungsdirek-
torium in Auftragen oder Amtsstcllen abhängenden
Bürger beziehen, entweder öffentlich zu widerrufen,
oder die Thatsachen anzuzeigen, auf welch: die
Behauptung des B. Usteri sich gründet.

Ich erwarte, BB. Repräsentanten, Ihre Ant-
wort aus diesen Auftrag, dam t ich solche dem

VollziehnngSdirektorium, dem 2. Art. des Beschluss
ses gemàs, cinbcrichten kann.

Republikanischer Gruß!
Der Minister der Justiz und Polizei,

F. B. Meyer.

3.

Die Herausgeber des neuen helvetischen Tag-
blattes, au den B. Minister der IM
und Polizei.

Bürger Minister!
Sie fodern uns durch Ihre Zuschrift vom 11.

dieß, infolge eines Beschlusses des Voklziehungsdi-
rcktoriums vom 10. dieß, auf, „ die in dem No.
30 des neuen helvetischen Tagblattes stehenden,
dem B. Usteri, Mitglied des Senats, zugeeigneten

Worte, welche sich auf die Moralität der von dem

Vollziehungsdirektorium in Aufträgen oder Amts-
stellen abhängenden Bürger beziehen, entweder öf-

fentlich zu widerrufen, oder die Thatsachen anzu,

zeigen, auf welche die Behauptung des B. Usteri

sich gründet."
Als Herausgeber des helvetischen TagêlâS

haben wir, B. Minister, gegen das Publikum st-

wohl, als gegen das Vollziehungsdirektàm m

dem über dieses Blatt mit ihm geschlcssenen

trage uns verpflichtet, » die Verhandlungen der

Rathe so getreu und vollständig, als möglich, i»

liesern. "
Dieser Verpflichtung sind wir nachgekommen,

als wir in No. 30 die von dem B. Usteri im Et'
nat vorgetragene und von ihm selbst schriftlich anst

gesezte Meinung einrücke» liessen.

AIs Herausgebern des Tagblattts ist t«

uns eben so unmöglich, etwas zu widerrufen, was

in den gesezgebenden Rathen ist gesagt worden, ais

es uns, daselbst geäusserte Meinungen — zu «W
fertigen, jemals zugemuthet werden kann.

Wir befinden uns also ganz ausser Stand, vt«

Verlangen des Direktoriums zu entsprechen.

Wir können Sie indeß versichern,
daß der B. Ustcri — zwar niemals eine Emlavung

zuWiderrufung oder Rechtfertigung seiner als AoM
repräscntant im Senat geaufferten Meinungen vc»

Seite des Direktoriums annehmen oder ihr

leisten kann — indem das Direktorium zu tm

solchen Einladung nicht berechtigt ist;
aber mit Vergnügen jedem ersten Wunsche 0

Rufe entsprechen wird, den irgend einer seiner^
bürger thun mag, um Erläuterungen stuttr ^ s

nuugen von ihm zu erhalten, und daß er a»o

m dem gegenwärtigenFalle, sich öffentlich »ao

zu erklaren, Gelegenheit finden und ergreift» >v

Republikanischer Gruß!
Die Heransgeber des neuen helv. TaM '

Usteri, Mitglied des Senats.

Esch er, Mitglied des großen Ran, -

Grosser Rath, 12. Aug. Nichts von Bedeu-

Senat, 12. Aug. Annahme bcs Beschlusses

der die Grundideen des Criminalprozeiiga ^
halt. Annahme der Einladung attS

zu Ablesung der Rechnungen.
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